
Beitragsordnung

gültig ab 1.10.2014

(beschlossen am 18. September 2014)

Der Vereinsbeitrag beträgt pro Monat 10,00 € – für Studenten und Auszubildende die Hälfte. Er ist jeweils 
zum Monatsanfang zu entrichten. In besonderen Fällen kann der Vorstand beschließen, die Zahlung für 
aktive Mitglieder auszusetzen; dieser Beschluss gilt jeweils für maximal ein Jahr, kann aber wiederholt 
werden. 
Weitere Beiträge oder Gebühren werden nicht erhoben. 


